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die Beschaffenheit und der Alkoholgehalt der Getränke keinen Unterschied macht. Die Einziehung

der Abgabe erfolgt durch die Zollämter gleichzeitig mit dem zu entrichtenden Eingangszoll.

Die Hinterziehung dieser Abgabe wird mit einer Geldbuße bis zu 500 Nupien bestraft. Zur

Festsetbung der Geldstrafe ist das für die Erhebung der Abgabe zuständige Haupt Nollamt.
befugt, gegen dessen Strafbescheid die Beschwerde an den Kaiserlichen Gouverneur zulässig ist.

8 2.

Das bisherige Verbot des Verkauses und Ausschankes geistiger Getränke wird vom

Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung dahin abgcändert, daß es sich in Zukunft nur noch

auf Farbige erstreckt, indeß der Verkauf und Ausschaul solcher Getränle an Weiße unbedingt

freigegeben ist. An Farbige dürfen geistige Getränle nur ausnahmsweise mit besonderer schrift-

licher Genehmigung der Ortsbehörde (Bezirkshauptmann oder Stationschei), elwa in Erkranlungs.

sällen als Arznei, verabreicht werden. Diese Genchmigung darf jedoch nicht allgemein, sondern

nur von Fall zu Fall ertheilt werden. Jede Zuwiderhandlung gegen dieses Verbot wird mit

ciner Geldbusße von 50 bis 500 Rupien und mit zeitweiligem, im Rückfalle mit dauerndem Ver-

bole des Getränkle-Verlaufs und Ausschauls bestraft. Personen, welche, ohne eine Schaul-Konzession

zu haben (vergl. Verordnung, betressend Ausübung des Schankgewerbes vom 1. August 1891),7)

an Farbige geistige Getränke verkausfen oder ausschenlen, werden außer mit Beschlagnahme der

sämmtlichen vorgesundenen Getränle stets mit der höchsten zulässigen Geldstrafe belegt, an deren

Stelle im Unvermögensfalle eine Gesängnißstrase von zwei Wochen tritt.

Für die Festsetzung der Geldstrase ist das Kaiserliche Bezirlsamt zuständig, gegen dessen

Strafbescheid die bei demselben binnen einer Woche anzubringende Beschwerde an den Kaiser-

lichen Gonverneur zulässig ist. Die Beschwerde hat leine ausschiebende Wirlung. Die Um-

wandlung der Geldstrase in Gesängnißstrase ist vom Kaiserlichen Bezirlsamte bei dem zuständigen

Kaiserlichen Bezirksgerichte zu beantragen.

8 3.

Unter geistigen Getränlen im Sinne dieser Verordnung sind Spiritus, Schnäpse aller

Art und Likörc zu verstehen, nicht aber Wein, Bier, Wermuth oder Fruchtsäfte.

84.

Diese Verordnung lritt mit dem 1. Oltober 1891 in Kraft.

Darles-Salam, den 1. August 1891.

Der Kaiserliche Gouverneur.

(l. S.) (gez.) Freiherr v. Soden.

Verordnung, betreffend die Ansübung des Schankgewerbes.

81.

Der Ausschank von geistigen Getränlen jeder Art ist nur mit behördlicher Genehmi-

gung zulässig.
« §2.

Die Genehmigung ist bei dem Kaiserlichen Bezirlsanit nachzusuchen und lann versagl

werden, wenn Thatsachen vorliegen, nach welchen zu erwarten steht, daß der Gesuchsteller den

bestehenden Gesetzen und Verordnungen nicht nachlommen werde.

*) Nachstehend abgedruckt.
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83.

Wird die Genehmigung ertheilt, so erhält der Gesuchsteller einen Erlaubnißschein und

hat dafür eine Gebühr von 100 Rupien zu entrichten. Dieser Erlaubnißschein hat nur für

die darauf namentlich bezeichnete Person und nur auf die Dauer des Kalenderjahres Gültigleit.

8 4.

Die Erlaubniß kann auf Zeit oder ganz wieder entzogen werden, wenn der Inhaber

derselben den bestehenden Gesetzen und Verordnungen über das Schankgewerbe zuwiderhandelt

oder der Ausschank in seinen Räumen Veranlassung zur Störung der öffentlichen Ruhe und

Ordnung bietet.

86.

Wer ohne behördliche Genehmigung den Ausschank geistiger Getränke unternimmt oder

nach einer stattgehabten Untersagung fortsetzt, wird mit einer Geldstrase von 200 Nupien bestrast.

86.2

Diese Verordnung tritt am 1. Jannar 1892 in Kraft.

Dar-es-Salam, den 1. August 1891.

Der Kaiserliche Gonverneur.

(L. 8S.) (gez.) Freiherr v. Soden.

Personalien.

Seine ‚Tdajestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, aus Aulaß

der Kämpfe in Osl-Afrika dem Sekondlientenant Prince von der Schutztruppe den Kronen-

Orden 4. Klasse mit Schwertern, sowie den der Schutztruppe gleichfalls angehörenden Vize-

seldwebeln Nowack und Kühne dasMilitär. Ehrenzeichen 2. Klasse zu verleihen.

Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, den Kaiser-

lichen Korvettenkapitän Rüdiger zum Stellvertreter des Kaiserlichen Gonverneurs für Deutsch-

Ost-Afrika zu kommandiren, sowie den Kaiserlichen Legationsrath Sonnenschein zum Ober-

richter für Deutsch-Ost-Afrika zu ernennen.

Der Sekondlientenant Stein häuser, à la suite des Regiments Herzog Friedrich

Wilhelm von Braunschweig (Ostfriesisches) Nr. 71, ist nach einer telegraphischen Meldung in

Lagos am Fieber verstorben. Derselbe war der Expedition des Hauptmanns Freiherrn

v. Gravenreuth zugetheilt.

Der Zahlmeisteraspirant in der Kaiserlichen Schutztruppe für Ost-Asrika Gebhardt

ist verstorben.

Der Unlerosfizier in der Kaiserlichen Schutztruppe Schubert ist nach einer l(ele-

graphischen Meldung am 2. September bei Kiboscho am Kilimandscharo gefallen.
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